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Klärungen des Begriffs und des Inhalts von Münzprivilegien

Ein Münzprivileg zählt als Urkunde zu jener Gruppe historischer Quellen, die als Übereste

bezeichnet werden, denn Urkunden informieren aus unmittelbarer Nähe über rechtserhebliche

Vorgänge. Sie gelten daher als unbestechliches Zeugnis und sind Iiir das Veßtzindnis der

mittelalterlichen Herrschaftspra,xis, des Rechtswesens und des Gemeinschaftslebens

besonders wefioll. Privilegien sind im weiteren Sinne das Dokument eines Herrschers mit

Regelungen von dauerhafter Geltung. Diese sogena[nten dispositiven Diplome machen den

größten Teil der Kaiser- und Königsurkunden des Mittelalters aus - auch in ottonisch-

salischer Zeit. Der Begriff ,,Münzpivileg" bezeichnet den rechtlichen Inhalt einer Urkunde,

die sich auf das Münzwesen bezieht. Dem Empfünger dienten sie als Rechtsdokument von

unanfechtbarem Beweiswert. Pdvilegieu werden zwar meist mit dem Erhalt von

Sondenechten in Verbindung gebracht, galten den Zeitgenossen mittelalterlicher Urkunden

aber vor allem als Rechtstitel, also wie ein individuell durchsetzbarer Anspruch aufschdftlich

zugesicherte Vorteile2.

Mlinzprivilegien können inhaltlich verschiedene Einzelrechte berühren, vom Einbehalten der

Einkünfte bis hin zur Errichtung einer Münzstätte und der Ausübung des Prägerechtes. Die

Definition von Peter Berghaus im Lexikon des Mittelalters ,,Recht der Ausübung einer

Münzprägung aufgrund einer Münzrechtsverleihung" trifft also nicht in jedem Fall.

Eßchwerend kommt hinzu, dass eine verfassungsgeschichtliche Einordnung des Begriffs

Münzrecht noch nicht erfolgt ist, wie Elmar Wadle bereits 1981 im Handwörterbuch der

deutschen Rechtsgeschichte bemerkte. Im Wortlaut der Urkunden werden Rechte an oder über

eine Mänze bzw. Münzstätte zunächst mit dem mehrdeutigen Wort moneta bezeichnet, was

allein nur wenig weiterführend ist. Überhaupt entstanden rechtliche Begriffsbildungen und

heute g:ingige Unterscheidungen, wie etwa der Begriff des Mtinzegals, zu einer sehr viel

späteren Zeit, und zwar erst im Zuge der unter den Staufem einsetzenden Juridifizierung

vieler Lebensbereiche. Um die Bedeutung der mit dem Wort tfionetd bezeichneten

Rechtsansprüche eines Münzprivilegs zu erfassen, gilt es daher zunächst, jeden Einzelfall

unter Berücksichtigung des numismatischen Befundes zu untersuchen l



Überlegungen zu den rechtlichen und historischen Rshmenbedingungen yon

Münzprivilegien

Der historische Prozess von der Beanspruchung bestimmter Vorrechte über die Münze bis hin

zur königlichen Mtinzhoheit ist jedoch sicher fassbar Die Tradition der Münzprägung durch

das oberste Organ eines Gemeinwesens lässt sich bis in die frühe Antike zurückverfolgen.

Derartige Tendenzen werden spätestens mit dem Goldmünzrecht der röm. Kaiser als

herrscherliches Monopol verankert, aber im Bereich des ftänkischen Reiches im 6.

Jahhundert durch den merowingischen König Theudebert L mit dem Prilgen seines eigenen

Namens aufsolidr untergraben. Das Münzwesen der Merowinger wurde insgesamt aber kaum

von zentraler Stelle aus gesteuert, auch in fränkischen Rechtsaufzeichnungen wie der lex
Sa/lca finden sich dafür keine Belege, wie eh,r'a die später üblichen Strafen filr Falschmünzer

oder fiir unbefugtes Przigen. Die meisten Münzen dieser Zeit stammen von zum Teil

umherreisenden und namentlich bekannten Müt1umeiste1]I,. den monetarii a 
.

Die Voraussetzung für die Vergabe von Münzprivilegien schuf erst Karl der Große mit der

Fortführung der Bemühungen seines Vaters Pippin I. um die Vereinheitlichmg des

Münzwesens, vor allem aber mit der Etablierung der königlichen Münzhoheit, die zumeist mit

der Reform von'793/94 in Verbindung gebracht wird. Das Auftauchen des ältesten

Münzprivilegs, einer Urkunde Kaiser Ludwigs des Frommen für Kloster Corvey aus dem Jahr

833 (RI BM'922), erscheint dennoch unvermittelt, da das nächste, zweifelsftei echte Diplom

erst 861 für Kloster Prüm (MGH DLo.lI.l6) ausgestellt \aurde. Die Vergabe dieser eßten,

isoliert wirkenden Münzprivilegien lässt abgesehen von Aspekten der konkreten

Klostediiderung keine progammatischen Absichten erkennens. Regelmäßigere

Ausstelhmgen erfolgen erst in den 870er und 880er Jahren, also bereits zur Zeit der

karolingischen Teilreiche. Die karolingischen Herrscher beanspruchten dabei vollständigen

Einfluss auf das Münzwesen, was geregelte Emissionen und münzrechtliche Bestimmungen

in Kapitularien zeigen, was aber gerade auch an den Münzen, etwa deren einheitlicher

Bildsprache, beobachtet werden kann. Mit den ersten Münzprivilegiefl wurden in der Regel

Einkünfte einer Mtinzstätte verliehen, sie belührten die königliche Rechtshoheit daher noch

nicht6. Erst der weitere Fortgang zeigt das Potential dieser Urkundenform. Mit der

zunehmenden Vergabe von Münzprivilegien und möglicherweise unter Einfluss größerer

Kisen waren die späteren Karolinger zu umfangreicheren Zugeständnissen bereit. Schließlich



erlaubte König Karl der Einfaltige dem Bischof von Cambrai im Jahr 911 eigene Münzen zu

prägen (Chartes et Dipldmes Ch.lll 67).

Der Rahrnen der Untersuchung und das Problem der Vergabehintergründe sowie der

tatsächlichen Bedeutung von Münzprivilegien

Die Materialgrundlage für eine Untersuchung des Themenkomplexes ist weitgehend

gesichert. Die urkundlichen Quellen liegen vollständig in zuverlässigen Editionen vor, die den

aktuellen Forschungsstand bieten, wodurch auch Echtheitsfragen im Wesentlichen

beantwortet sind. Aus der Zeit der Karolinger, Ottonen und Salier sind nach bisherigem Stand

188 Münzprivilegien überliefert - westfränkische Diplome aus der Zeit nach 920

ausgenommen. Die oftonenzeitlichen Verleihungen machen mit einer Anzahl von 67 einen

erheblichen Anteil aus, wobei die Sti.ickzahl der Fäl1e nach neuerer Z?ihlung noch aü 74 zu

erhöhen sein wird. Dabei gilt es auch Fälschungen und reine Rechtsbestätigulgen zu

berücksichtigen. So sind etwa von den 38 Münzprivilegien der Karolinger 1l Stticke unecht,

und zur Zeit der Salier machen reine Bestätigungen älterer Privilegien schon knapp die Hälfte

der Ausstellungen aus7. Insgesamt aufüillig ist die geringe Quote der Umsetzung was anhand

des Kartenmaterials in Kluges Münzgeschichte von 1991 deutlich wird: Bereits seit Beginn

der Vergabe von Münzprivilegien im Jahr 833 sind urkundlich erwähnte Münzstätten nur zum

Teil auch numismatisch nachweisbar, aufgmnd des Münzmaterials aber etliche Münzstätten

und -henen bekannt. für die kein Privileg existied. Angesichts dieses eklatanten

Missverhältnisses muss etlva unter der Pdmisse wirtschafilicher Beweggründe nach den

Hintergründen für die Vergabe und nach der tatsächlichen Bedeutung von Privilegien gefragt

werden. Die möglichen Ergebnisse bewegen sich dabei im Spannungsfeld von Norm und

Realität sowie von einer mündlich geprägten Rechtswelt und schriftlichen Rechtstexten des

Mittelalters, sind aber auch von Überlieferungschanceü und Fundzuftillen abh?ingig3. Die

Auswefiung des Münzwesens im 10. Jahrhunderts hält dabei ebenfalls noch etliche

Ungewissheiten bereit. Zum einen befindet sich die Forschungsliteratur zu den Münzstätten

auf ungleichmlißigem Stand, zum andercn erweist sich das umfangreiche Münzmaterial als

eingeschZinkt auskunftsftihig. So gehört ein großer Teil der überwiegend in Denaren

ausgeprägten Münzen des 10. Jahrhunderts zu anon)anen Emissionen wie den Otto-Adelheid-

Pfennige, weitere Stücke verraten weder den Prägeherren noch die Prägestätte oder

verweigem sich aufgrund unklarer Inschriften und Bilddarstellungen einer eindeutigen

Zuweisung.



Während die Ottonen in Bezug auf die Mttnzpdvilegien an karolingische Traditionen

ar*nüpfen konnten, trafen sie im Bereich des Münzwesens auf verändete Voraussetzungen.

Noch zu Beginn des 10. Jahihunderts konnten etwa die Herzöge ihren gewachsenen und

regional zum Teil maßgeblichen Einfluss auch auf die Münzprägung ausweiten. So prägte

Amulf von Bayem zu Beginn des 10. Jahrhunderts eigene Mtlnzen in Regensburg, einer bis

zum Jahr 911 noch ausschließlich königlichen Münzstätte. Dennoch etablierten die

ottonischen Herscher nun das Münzprivileg durch die feste Koppelung mit Vorrechtel ilber

Mark und Zoll zu einer vielfach genutzten Urkundenform mit umfassenden, auf die örtliche

Wirtschaft zielenden Bestimmungene. Währenddessen erreichte auch die Münzprägung ein

hohes Maß. Sie ersteckte sich schließlich bis hin zur Elbe über das gesamte Reichsgebiet,

wobei die Regionen mofletär und wirtschaftlich allerdings von erheblichen Unterschieden

geprägt waren. Entsprechend sind auch die örtlichen Konstellationen der privilegierten

Empfünger offenbar kaum auf einen gemeiusamen Nennü zu bringen. Mehr noch als eine

konkete Absicht, die Münzemission zu steuem scheinen vielmehr politische Motive wie die

Förderung der vomehmlich geistlichen Empftingerschaft in der Vergabepraxis eine weitaus

größere Rolle zu spielenlo. Die Ottonen konnten mit derAusstellung eines Münz-, Markt- und

Zollp vilegs in erster Linie einen wirtschaftlich attraktiven Rechtsakt im Interesse der

EmpQinger schriftlich und somit dauerhaft sichern, aber die Hintergünde des Geschehens

sowie die daran beteiligten Personen zeigen weiterc, zum Teil konketer geifbare

Vergabefaktoren auf. Diese weisen über die Funktion einer Urkunde als Dokument hinaus und

liegen in der Art und Weise der Herrschaitsausübung begründet. Privilegien dienten eben auch

dazu, bewährte Amtstäger und Verhaute in eine vorteilhafte Lage zu veßetzen, um davon

nicht zuletzt auch selbst mittelbar profitieren zu können: Gerade die Bischöfe nahmen zu

dieser Zeit vermehrt Verwaltungsaufgaben wahr und setzten ihre Ressourcen für die

politischen Interessel der Ottonen ein. Diese konnten als stets umherreisende Herrscher

vermehit auf - auch materielle - Unterstützung zfilen und über Ansprechpaxtner ersten

Ranges ihren Einfl uss auf herrschaftsfeme Regionen ausweitenrr.

Ausblick

Urkunden rmd Praigungen erscheinen zt Zeit der Ottonen als die bevorzugten Mittel der

Ausübung von Münzhoheit und der Einflussnahme auf das Mtlnzwesen. Auf der Grundlage

des Quellenmaterials kann also Fragen nach wirtschaits- und münzpolitischen Impulsen sowie



nach verfassungsgeschichtlicher Einordnung der Privilegien nachgegangen werden, etwa als

einem henschaftspolitischen Mittel, als Instrument der Repräsentation ulrd lnteraktioü mit den

Funl«ionstägem des Reichs und als Zeugnisse der besondere[ Bedeutung der Reichskirche

für die sächsischen Herscher. Die Privilegierungspraxis der Ottonen und das Münzwesen des

10. Jahrhunderts stehen eindeutig an der Schnittstelle bedeutsamer Entwicklungen.

Bezeichnender Weise ist bei weiter zunehmender Zahl von Münzprivilegien unter del1 Saliem

ein Niedergang münzpolitischer Ansätze festzustellen vor allem bedingt durch die nun

überwiegend geistlichen Münzhenen. Später traten auch der einfache Adel und die Städte

hinzu, so dass zur Zeit der Staufer nur noch ein geringer Teil der Münzstätten im Namen von

Reich und König bzw. Kaiser prägte 'r.
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